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BEKANNTMACHUNG  Markt Thurnau

Haushaltssatzung des Marktes Thurnau (Landkreis Kulmbach)
für das Haushaltsjahr 2022

Vom 23. Mai 2022

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern – GO – (BayRS 2020-1-1-I) erlässt der Markt Thurnau fol-
gende, mit Schreiben des Landratsamtes Kulmbach vom 04.05.2022, 
Az.: 21 - 941, genehmigte Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  7.877.698 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  10.073.683 €

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen des Marktes Thurnau wird 
auf 240.691 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Markt-
werke Thurnau“ wird auf 91.701 € festgesetzt.

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des 
Marktes Thurnau werden nicht festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebes „Marktwerke Thurnau“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 

werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  345 v. H.
b) für die Grundstücke (B)  340 v. H.

2.  Gewerbesteuer  340 v. H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan des Marktes Thurnau 
wird auf 980.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben des Eigenbetriebes „Marktwerke Thurnau“ wird 
auf 1.100.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Markt Thurnau beschließt den als Anlage zum Haushaltsplan 

beigefügten Finanzplan 2021 bis 2025 und den Stellenplan lt. Anlage 

11.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Thurnau, 23. Mai 2022

Markt Thurnau

Martin Bernreuther

Erster Bürgermeister

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 65 

Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) i.V.m. § 4 der Bekanntmachungs-

verordnung (BekV) während der Dauer ihrer Gültigkeit in der Ge-

meindeverwaltung innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

zur Einsicht bereit.
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BEKANNTMACHUNG Amt für Ländliche Entwicklung
  Oberfranken

Gemeinsame Bekanntmachung der Stadt Kulmbach sowie der 
Märkte Mainleus, Kasendorf, Wonsees und Thurnau

Flurneuordnung und Dorferneuerung Modschiedel 
Markt Kasendorf und Wonsees, Stadt Weismain

Landkreise Kulmbach und Lichtenfels

Die Eigentümer und Erbbauberechtigten von Grundstücken im Ver-
fahrensgebiet Modschiedel bzw. ihre gesetzlichen Vertreter und Be-
vollmächtigten werden hiermit zu einer
 

Teilnehmerversammlung

eingeladen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger ohne Grundei-
gentum sind als Zuhörer ebenso willkommen.

Versammlungsort: 96260 Weismain, Modschiedel 5,
 Café der Gastwirtschaft Deuber

Versammlungszeit: Donnerstag, 23.06.2022, 19:30 Uhr

Tagesordnung:

1. Vorstellung und Diskussion der Planungsentwürfe zur Neugestal-
tung der Dorfmitte mit seitlichen Anbindungen durch das Pla-
nungsbüro BFS+, Bamberg

2. Information über die Förderung von Privatmaßnahmen in der 
Dorferneuerung

3. Bericht über den Stand des Verfahrens Modschiedel

4. Weiterer Verfahrensablauf (u. a. Restmaßnahmen in der Flur)

5. Allgemeine Aussprache

Es wird allen Dorfbewohnern empfohlen, an der Versammlung teil-
zunehmen.

Bamberg, 06. Mai 2022
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken
Siegfried Käb-Bornkessel
Der Vorsitzende des Vorstandes
der Teilnehmergemeinschaft Modschiedel

BEKANNTMACHUNG Landratsamt Kulmbach
  S 34 - 6451

Verordnung des Landratsamtes Kulmbach über das 
Überschwemmungsgebiet an der Trebgast (Gewässer II. und III. 
Ordnung) auf dem Gebiet der Gemeinden Trebgast, Harsdorf und 

Neudrossenfeld, von Flusskilometer 0,200 bis Flusskilometer 9,400 

vom 15.03.2022

Anlage:
Übersichtslageplan M = 1 : 50.000

Das Landratsamt Kulmbach erlässt auf Grund von § 76 Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18.08.2021 (BGBl I S. 3901), in Verbindung mit Art. 46 Abs. 
3, Art. 63 und Art. 73 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, 
ber. S. 130), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2021 (GVBl S. 
608), in Verbindung mit § 11 Nr. 4 der Delegationsverordnung (DelV) 

vom 28. Januar 2014 (GVBl S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 27.07.2021 (GVBl S. 499),

folgende
Verordnung

§ 1
Allgemeines, Zweck

(1) 1In den Gemeinden Trebgast, Harsdorf und Neudrossenfeld wird 
das in § 2 näher beschriebene Überschwemmungsgebiet festge-
setzt. 2Für dieses Gebiet werden die folgenden Regelungen er-
lassen.

(2) 1Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von 
Natur aus bestehenden Hochwassergefahr in dem betroffenen 
Bereich. 2Zudem werden Bestimmungen zur Vermeidung von 
Schäden und zum Schutz vor Hochwassergefahren getroffen.

§ 2
Umfang und Einteilung des Überschwemmungsgebietes

(1) 1Die Grenzen des Überschwemmungsgebiets sind in dem im An-
hang (Anlage) als Bestandteil dieser Verordnung im Amtsblatt 
für den Landkreis Kulmbach veröffentlichten Übersichtslage-
plan im Maßstab 1 : 50.000 entsprechend der Legende schraf-
fiert dargestellt. 2Für die genaue Grenzziehung sind die Detail-
karten K1 bis K4 im Maßstab 1 : 2.500 maßgebend, die im Land-
ratsamt Kulmbach sowie in den Gemeinden Trebgast, Harsdorf 
und Neudrossenfeld niedergelegt sind; sie können dort während 
der Dienststunden eingesehen werden. 3Die genaue Grenze 
verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze 
oder, wenn die Grenze ein Grundstück schneidet, auf der dem 
Gewässer näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 4Gänzlich 
im Überschwemmungsgebiet liegende Gebäude sowie solchen 
gleichgestellte Gebäude, die teilweise im Überschwemmungsge-
biet liegen, sind in den Detailkarten K1 bis K4 ebenfalls farblich 
hervorgehoben. 

(2) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Überschwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berühren die 
festgesetzten Grenzen des Überschwemmungsgebiets nicht.

(3) 1An jedem öffentlichen Gebäude und an öffentlichen Anlagen 
innerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung soll die 
HW100-Linie als Anhaltspunkt für die Hochwassergefahr für 
jede Person gut sichtbar gekennzeichnet werden. 2Auskunft über 
die Höhe der HW100-Linie (in Meter über NN) erteilt das Was-
serwirtschaftsamt Hof.

§ 3
Bauleitplanung, Errichten und Erweiterung baulicher Anlagen

(1) Für die Ausweisung von neuen Baugebieten und die Errichtung 
oder Erweiterung baulicher Anlagen gilt § 78 WHG.

(2) Eine hochwasserangepasste Errichtung oder Erweiterung bau-
licher Anlagen im Sinn des § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d) 
WHG ist gegeben, wenn nur Räume, die vollständig über dem 
beim Bemessungshochwasser zu erwartenden Wasserstand 
(HW100-Linie) liegen, als Aufenthaltsräume genutzt werden und 
bautechnische Nachweise darüber vorgelegt werden, dass auch 
bei Hochwasser Auftriebs- und Rückstausicherheit sowie die 
Dichtheit und Funktionsfähigkeit, einschließlich der Entwässe-
rung, gewährleistet sind; die Nachweise müssen von einem nach 
Art. 62 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) Berechtigten er-
stellt werden.



§ 4
Sonstige Vorhaben

(1) Für sonstige Vorhaben nach § 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und 
Nr. 8 WHG gilt § 78a Abs. 2 WHG.

(2) 1Die Zulassung nach § 78a Abs. 2 Satz 1 WHG gilt als erteilt, wenn 
für das Vorhaben eine Anlagengenehmigung nach Art. 20 BayWG 
erteilt wurde und dabei die Voraussetzungen des § 78a Abs. 2 
Satz 1 WHG geprüft wurden. 2In der Anlagengenehmigung ist die 
Erteilung der Zulassung nach § 78a Abs. 2 Satz 1 WHG auszuspre-
chen.

§ 5
Heizölverbraucheranlagen, Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen

(1) Für die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen innerhalb 
des Geltungsbereichs dieser Verordnung (§ 2) gilt § 78 c Abs. 1 
WHG. 

(2) Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV) bleibt von dieser Verordnung unberührt.

§ 6
Antragstellung

1Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG sind für 
bauliche Anlagen in entsprechender Anwendung der für Bauvorla-
gen geltenden Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung die zur 
Beurteilung erforderlichen und geeigneten Unterlagen vorzulegen. 
2Vorlagepflichten nach der Verordnung über Pläne und Beilagen 
in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) vom 13. März 2000 (GVBl 
S. 156, BayRS 753-1-6-U), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
20. Oktober 2010 (GVBl S. 727) bleiben unberührt. 3Mit dem Geneh-

migungsantrag nach § 78c Abs. 1 WHG sind Nachweise vorzulegen, 
dass keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu 
wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die 
Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Kulmbach in Kraft. 

Kulmbach, 15. März 2022
Landratsamt Kulmbach
Oliver Hempfling
Regierungsdirektor
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BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach 
  Marktplatz 1
  95326 Kulmbach

Wahlbekanntmachung
zur

Wahl des Feuerwehrkommandanten und 
Wahl des Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten

1. Am Samstag, den 25.06.2022 findet im Freisitz des VfR Katschen-
reuth um 19.30 Uhr eine Dienstversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Katschenreuth zu den oben genannten Wahlen statt. 

 Dazu werden alle Feuerwehrdienstleistenden der Freiwilligen 
Feuerwehr Katschenreuth – einschließlich der Feuerwehran-
wärter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben (Wahlberechtigte) 
– eingeladen.

2. Wer wird gewählt:

 Nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG) 
ist der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter aus der 
Mitte der Wahlberechtigten zu wählen. Die Amtszeit beträgt sechs 
Jahre.

3. Wer kann gewählt werden:

 Feuerwehrkommandant kann nur werden, wer nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres mindestens vier Jahre in einer Feuerwehr 
Dienst geleistet und die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg 
besucht hat. Ausnahmsweise genügt es, wenn den Umständen 
nach anzunehmen ist, dass der Betroffene solche Lehrgänge in an-
gemessener Frist mit Erfolg besuchen wird (Art. 8 Abs. 3 BayFwG).

 Seine Aufgabe ist es, für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr zu sorgen, Einsätze zu leiten, die fachliche Ausbildung 
der Feuerwehrkräfte zu leiten, Dienstgrade zu ernennen sowie 
die Gemeinde in Fragen des abwehrenden Brandschutzes und des 
technischen Hilfsdienstes zu beraten (Art. 8 Abs. 1 BayFwG).

4. Wahlvorschläge:

 Wahlvorschläge können in der Dienstversammlung schriftlich 
oder mündlich beim Wahlleiter vorgebracht werden, sowie von 
den Wahlberechtigten ab sofort schriftlich bei der Stadt Kulm-
bach, Marktplatz 1, 95326 Kulmbach, eingereicht werden. 

5. Wahlleiter und Wahlausschuss:

 Die Wahl leitet der Oberbürgermeister oder sein Stellvertreter 
oder Beauftragter. Ihm stehen zwei von der Versammlung durch 
Zuruf bestimmte Beisitzer zur Seite. Der Wahlleiter und die Bei-
sitzer bilden den Wahlausschuss. Wer selbst Wahlbewerber ist, 
kann nicht Mitglied des Wahlausschusses sein. Der Wahlaus-
schuss wird daher erst nach Abgabe der Wahlvorschläge gebildet.

6. Wahlhandlung:

6.1 Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Stellvertretung ist 
nicht zulässig. Der Wahlleiter erläutert die Grundsätze des 
Wahlverfahrens. 

6.2 Wahl des Stellvertreters:

 Für die Wahl des Stellvertreters des Feuerwehrkomman-
danten gelten diese Regelungen entsprechend. 

6.3 Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl:

 Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Teilnehmer schrift-
lich oder durch Zuruf der Wahlversammlung zur Wahl vor. 
Der Wahlleiter nennt die Vorgeschlagenen und befragt sie, 
ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die Vorschläge können 
mündlich begründet werden; über sie kann auch eine Aus-
sprache stattfinden. Sie wird geschlossen, wenn keine Wort-
meldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung mit 
Mehrheit der Wahlberechtigten den Schluss der Aussprache 
beschließt.

 Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; 
diese dürfen keine äußerlichen Kennzeichen tragen, das sie 
von den im gleichen Wahlgang verwendeten Stimmzetteln 
unterscheidet. Der Wahlleiter lässt auf die Stimmzettel die 
Namen der wählbaren und zur Kandidatur bereiten Bewer-
ber setzen. Wird nur ein oder kein Bewerber zur Wahl vorge-
schlagen, so wird die Wahl ohne Bindung an einen Bewerber 
durchgeführt.

6.4 Wahlgang, Stimmabgabe:

 Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabga-
be ist vom Wahlleiter sicherzustellen. Gewählt wird durch 
Ankreuzen des im Stimmzettel angeführten Bewerbers. 
Steht nur ein Bewerber zur Wahl, so kann dadurch gewählt 
werden, dass der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise (z.B. mit „Ja“ oder „Nein“ oder mit 
Durchstreichen des Namens des Bewerbers) gekennzeichnet 
oder dass der Stimmzettel unverändert abgegeben wird. Wird 
der aufgeführte Bewerber durchgestrichen oder enthält der 
Stimmzettel keine vorgeschlagenen Bewerber, so kann auch 
ein nicht zur Wahl vorgeschlagener wählbarer Feuerwehr-
dienstleistender durch handschriftliche Eintragung seines 
Namens gewählt werden.

 Der Wahlberechtigte hat den ausgefüllten Stimmzettel zu-
sammenzufalten und dem Wahlleiter oder dem von diesem 
bestimmten Beisitzer zu übergeben. Der Wahlausschuss 
prüft die Stimmberechtigung des Abstimmenden. Bei Bedarf 
hat die Gemeinde hierzu vor der Wahl eine Wählerliste an-
zulegen. Wird die Stimmberechtigung anerkannt, so ist der 
Stimmzettel in einen Behälter zu legen. Der Wahlausschuss 
prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der Behälter leer ist. 
Wird der Stimmberechtigung eines Anwesenden widerspro-
chen, entscheidet der Wahlausschuss. 

6.5 Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid:

 Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlausschuss den Inhalt 
der Stimmzettel, zählt sie aus und stellt das Wahlergebnis 
fest. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Leere Stimmzettel sind ungültig, es 
sei denn, es stand nur ein Bewerber zur Wahl. Erhält kein 
Bewerber diese Mehrheit, so findet eine Stichwahl unter den 
zwei Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die höchste 
Stimmzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit von mehr 
als zwei Bewerbern entscheidet das Los darüber, wer in die 
Stichwahl kommt. Die Wahl wird auch wiederholt, wenn nur 
ein oder kein Bewerber zur Wahl vorgeschlagen war und 
kein Feuerwehrdienstleistender mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 

 Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, der von den gül-
tig abgegebenen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los, das der Wahl-
leiter sofort nach Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl 
in der Versammlung ziehen lässt. 

7. Wahlannahme:

 Nach der Wahl befragt der Wahlleiter den Gewählten, ob er die 
Wahl annimmt. Lehnt er ab, ist die Wahl zu wiederholen.

8. Niederschrift:

 Der Wahlleiter lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahler-
gebnisses und die Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die 
er und die Beisitzer unterzeichnen.

Kulmbach, 24. Mai 2022
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister



BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach 
  Marktplatz 1
  95326 Kulmbach

Wahlbekanntmachung
zur

Wahl des Feuerwehrkommandanten und 
Wahl des Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten

1. Am Freitag, den 17.06.2022 findet im Feuerwehrhaus in Höferän-
ger um 19.00 Uhr eine Dienstversammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr Höferänger zu den oben genannten Wahlen statt. 

 Dazu werden alle Feuerwehrdienstleistenden der Freiwilligen 
Feuerwehr Höferänger – einschließlich der Feuerwehranwärter, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben (Wahlberechtigte) – ein-
geladen.

2. Wer wird gewählt:

 Nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG) 
ist der Feuerwehrkommandant und sein Stellvertreter aus der 
Mitte der Wahlberechtigten zu wählen. Die Amtszeit beträgt sechs 
Jahre.

3. Wer kann gewählt werden:

 Feuerwehrkommandant kann nur werden, wer nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres mindestens vier Jahre in einer Feuerwehr 
Dienst geleistet und die vorgeschriebenen Lehrgänge mit Erfolg 
besucht hat. Ausnahmsweise genügt es, wenn den Umständen 
nach anzunehmen ist, dass der Betroffene solche Lehrgänge in an-
gemessener Frist mit Erfolg besuchen wird (Art. 8 Abs. 3 BayFwG).

 Seine Aufgabe ist es, für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr zu sorgen, Einsätze zu leiten, die fachliche Ausbildung 
der Feuerwehrkräfte zu leiten, Dienstgrade zu ernennen sowie 
die Gemeinde in Fragen des abwehrenden Brandschutzes und des 
technischen Hilfsdienstes zu beraten (Art. 8 Abs. 1 BayFwG).

4. Wahlvorschläge:

 Wahlvorschläge können in der Dienstversammlung schriftlich 
oder mündlich beim Wahlleiter vorgebracht werden, sowie von 
den Wahlberechtigten ab sofort schriftlich bei der Stadt Kulm-
bach, Marktplatz 1, 95326 Kulmbach, eingereicht werden. 

5. Wahlleiter und Wahlausschuss:

 Die Wahl leitet der Oberbürgermeister oder sein Stellvertreter 
oder Beauftragter. Ihm stehen zwei von der Versammlung durch 
Zuruf bestimmte Beisitzer zur Seite. Der Wahlleiter und die Bei-
sitzer bilden den Wahlausschuss. Wer selbst Wahlbewerber ist, 
kann nicht Mitglied des Wahlausschusses sein. Der Wahlaus-
schuss wird daher erst nach Abgabe der Wahlvorschläge gebildet.

6. Wahlhandlung:

6.1 Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Stellvertretung ist 
nicht zulässig. Der Wahlleiter erläutert die Grundsätze des 
Wahlverfahrens. 

6.2 Wahl des Stellvertreters:

 Für die Wahl des Stellvertreters des Feuerwehrkomman-
danten gelten diese Regelungen entsprechend. 

6.3 Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl:

 Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Teilnehmer schrift-
lich oder durch Zuruf der Wahlversammlung zur Wahl vor. 
Der Wahlleiter nennt die Vorgeschlagenen und befragt sie, 
ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die Vorschläge können 
mündlich begründet werden; über sie kann auch eine Aus-
sprache stattfinden. Sie wird geschlossen, wenn keine Wort-
meldungen mehr vorliegen oder wenn die Versammlung mit 
Mehrheit der Wahlberechtigten den Schluss der Aussprache 
beschließt.

 Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; 
diese dürfen keine äußerlichen Kennzeichen tragen, das sie 
von den im gleichen Wahlgang verwendeten Stimmzetteln 
unterscheidet. Der Wahlleiter lässt auf die Stimmzettel die 
Namen der wählbaren und zur Kandidatur bereiten Bewer-
ber setzen. Wird nur ein oder kein Bewerber zur Wahl vorge-
schlagen, so wird die Wahl ohne Bindung an einen Bewerber 
durchgeführt.

6.4 Wahlgang, Stimmabgabe:

 Die Wahl ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabga-
be ist vom Wahlleiter sicherzustellen. Gewählt wird durch 
Ankreuzen des im Stimmzettel angeführten Bewerbers. 
Steht nur ein Bewerber zur Wahl, so kann dadurch gewählt 
werden, dass der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise (z.B. mit „Ja“ oder „Nein“ oder mit 
Durchstreichen des Namens des Bewerbers) gekennzeichnet 
oder dass der Stimmzettel unverändert abgegeben wird. Wird 
der aufgeführte Bewerber durchgestrichen oder enthält der 
Stimmzettel keine vorgeschlagenen Bewerber, so kann auch 
ein nicht zur Wahl vorgeschlagener wählbarer Feuerwehr-
dienstleistender durch handschriftliche Eintragung seines 
Namens gewählt werden.

 Der Wahlberechtigte hat den ausgefüllten Stimmzettel zu-
sammenzufalten und dem Wahlleiter oder dem von diesem 
bestimmten Beisitzer zu übergeben. Der Wahlausschuss 
prüft die Stimmberechtigung des Abstimmenden. Bei Bedarf 
hat die Gemeinde hierzu vor der Wahl eine Wählerliste an-
zulegen. Wird die Stimmberechtigung anerkannt, so ist der 
Stimmzettel in einen Behälter zu legen. Der Wahlausschuss 
prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der Behälter leer ist. 
Wird der Stimmberechtigung eines Anwesenden widerspro-
chen, entscheidet der Wahlausschuss. 

6.5 Feststellung des Wahlergebnisses, Losentscheid:

 Nach Abschluss der Wahl prüft der Wahlausschuss den Inhalt 
der Stimmzettel, zählt sie aus und stellt das Wahlergebnis 
fest. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Leere Stimmzettel sind ungültig, es 
sei denn, es stand nur ein Bewerber zur Wahl. Erhält kein 
Bewerber diese Mehrheit, so findet eine Stichwahl unter den 
zwei Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die höchste 
Stimmzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit von mehr 
als zwei Bewerbern entscheidet das Los darüber, wer in die 
Stichwahl kommt. Die Wahl wird auch wiederholt, wenn nur 
ein oder kein Bewerber zur Wahl vorgeschlagen war und 
kein Feuerwehrdienstleistender mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 

 Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, der von den gül-
tig abgegebenen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los, das der Wahl-
leiter sofort nach Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl 
in der Versammlung ziehen lässt. 

7. Wahlannahme:

 Nach der Wahl befragt der Wahlleiter den Gewählten, ob er die 
Wahl annimmt. Lehnt er ab, ist die Wahl zu wiederholen.

8. Niederschrift:

 Der Wahlleiter lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahler-
gebnisses und die Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die 
er und die Beisitzer unterzeichnen.

Kulmbach, 25. Mai 2022
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister
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